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Mmtlicüer Teil

Verordnung
über die Erhebung der Getreideernte u. die Nach¬
prüfung der Ernteflächenerhebnngim Jahre 1917 4

Vom 30 . August 1917.
Ans Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Volksernährung vom 22. Mai 1916
(Rcrchs Gefetzbl. S . 401) in Verbindung mit § 1 per Ver¬
ordnung über die Errichtung eines Kriegsernührungsamts
vom 22. Mai 1916 (Rnchs -Gesetzbl. S . 402) bestimme ich:

§ 1.
In der Zeit vom 20. September bis 5. Oktober 1917

srnder eine Erhebung der Getreideernte in Verbindung
mit einer Nachprüfung der auf Grund der Verordnung über
eine Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 vom 20. Mar 1917
(Reichs-Gesetzbl. S . 413) vorgenommenen Ernteflüchencrhe-
bung statt.

8 2.
Tie Erhebung gtrd die Nachprüfung der Erntejläche

haj zu erfolgen für:
1. Weizen

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht;

2. Spelz — Dinkel, Fesen — sowie Einer und Einkorn
(Winter - und Svmmerfnrcht ), Ertrag in enthülster
Frucht (Kernen) ;

3. Roggen
a) Winterfrucht,
b) Svmmerfrucht;

4. Gerste
a) Winterfrucht , »
b) Sommerfrucht;

3. Hafer;
6. Gemenge aus den Getreidearten 1 bis 5.

8 3.
Die Errrteerhebung und die Nachprüfung der Ernte-

flache erfolgt gemeindeweise. Die Ausführung liegt den Gr-
ineindebehörden oder den nach 8 2 der Verordnung über eine
Ernteflächenerhebung im Jahre 1917 ernannten Sachver¬
ständigen und Vertrauensleuten ob. Sw ist unter Zugrunde¬
legung der bei der Ernteflächenerhebung vom 15. bis 25.
Juli 1917 aufgestellten Ortslisten unter Zuziehung der
Betrrebsinhaber oder ihrer Stellvertreter für jeden land¬
wirtschaftlichen Betrieb gesondert vorzunehmen.

Die Gemeindebehörden, Sachverständigen und Ver¬
trauensleute sind befugt, zunl Zwecke der Erhebung die
Grundstücke landwirtschaftlicher Betriebsiirhaber zu betre¬
ten. Die landwirtschaftlichen Betriebsinhaber oder ihre
Stellvertreter haben ihnen auf Verlangen Auskunft über
Anbau- und Ernteverhältnif ;e >owie über die Ernteergeb¬
nisse zu geben und darüber vorhandene Auszeichnungen,
vorzulegen.

Die zuständige Behörde kann den probeweisen Ausdrusch
von Getreide anordnen.

8 5.
Die Erhebung erfolgt durch Ortslisten (Muster 1), ra

welche die Ergebnisse der Feststellungen elnzutragen find.
Die Ortslisten sind sofort nach Beendigung der Erhebung,
spätestens bis zum 10. Oktober 1917 der zuständigen un¬
teren Verwaltungsbehörde emzu wichen.

8 6.
Die unteren Verwaltungsbehörden sind verpflichtet , die

OrtSlisten unter Heranziehung geeigneter Sachverständiger
nachzuprüfen und eine Zusammenstellung der Ergevnissc der
Ortslisten nach dem Muster 2 bis zum 20. Oktober 1917
der voii der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Stelle
einzureichen.

8 7.
Tie Laiideszentralbehörden haben eine nach Bezirken

der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte Zusainmc-n-
steilung der Ergebnisse der Erhebung nach dein Muster 2
bis zum 25. Oktober 1917 der Reichsgetreidestellc und dem
Kaiserlichen Statistischen Amte einzureichen.

8 8. »
Die Laiideszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung . Ihnen obliegt die
Herstellung und Versendung der erforderlichen Drucksachen.
Sre können bestimmen, daß die Erhebung nach anderen als
den ui dern Muster 1 vorgesehenen Flächen- und Gewichts-
inaßen erfolgt . Sie bestimmen, wer als zuständige Behörde
sowie als untere Verwaltungsbehörde anzusehen ist. Sie
köuuell die Vorschriften dieser Verordnung aus andere
Früchte ausdehnen.

Dre Ausführungtzbest-mmungen sind dem Kriegseinäh -
ruiigtzamt und dem Kaiserlichen Statistischen Amte bis
zum 20. September 1917 einzusenden.

8 9.
Bctriebsinhaber oder Stellvertreter von Bctriebsinha-

Irut , die vorsätzlich die Angaben , zu denen sie auf Grund
dreier Verordnung und der zu ihrer Ausführung ergehenden
Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder wissentlich un-
richtig oder unvollständig machen, oder die den nach 8 4



- „,,d s * (tettufrenen  Äriordnungen nicht „ achrummen,
tiJiten mit «cfäitflirtö bis zu sechs Mouaten und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dreser
Strascn bestraft.

Betriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinha-
bti  ii, die fahrlässig die Angaben, zu denen sie auf Grund
dieser Verordnung oder der zu ihrer Ausführung ergehenden
Bestimmungen verpflichtet sind, nicht oder unrichtig oder
unvollständig machen, werden mit Geldstrafe bis zu drei¬
tausend Mark bestraft.

8 10.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

rn Kraft.
Berlin , den 30. August 1917.

Ter Präsident des Kriegsernährungsamts
In Vertretung:

von Braun-
* . •

I. 7940. Diez,  den 28. Septenrber 1917.
An die Magistrate in Diez, Naffav, Bad Emsu. die
Herren Bürgermeister der Landgemeinden des Kreises.

Tie nach vorstehender Verordnung angeordnete Ernte¬
erhebung und Nachprüfung der Ernteflächen¬
erhebung hat in der Zeit vom 30 . September
bis j u in ”l 5. Oktober " 1917  unter Zuzrehung der
Betriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter stattzufinden.

Bei den Erhebungen haben zunächst die bei der Ernre-
flächencrhebung vom 15. bis 25. Juni ausgefüllten Orts¬
listen als Unterlage zu dienen, wobei aber die damaligen
Angaben in jedem einzelnen Falle , und zwar im VergleicheUIIUUVV U 1*1 JVUV.m nugvuiv . » U l,v,v ' - - - ' '
zu der im Vorjahre (1916) ausgestellten Ortsliste f u r i e d e n
Betrieb und jede Getrerdeart  nachzuprüfen sinv.
Die so nachgeprüfte Ernteftäche , ist rn Spalte a der auf
zusrellcnden Ortsliste einzutmgen.

Im übrigen verwerfe ich zur genauen Be¬
achtung auf die auf der Ortsliste abgedruckte
Anleitung . j

Ich erwarte sorgfältigste und gewissen¬
hafteste Arbeit , damit mit einem z u o e r l ä ssr -
gen Ergebnis mit Sr 'cherhett gerechnet wer¬
den  k a n n,  denn , insbesondere die diesjährige Ernte-
ftüchenerhebung, hat , gegenüber dem Vorjahre Verichieden-
artrgkeiten gezeigt, dre der Wirklichkeit unmöglich ent¬
sprechen können.

Tie Erhebungen sind in Gemeinschaft mit dem Wrrt-
schaftsausscliuß vorzunehmen und hat die Aufstellung der
Ortslisten in z w e i sa che r Ausfertigung zu erfolgen. Das
erforderliche Formular hierfür geht mit nächster Post ab.
Dre Listen sind am Schlüsse aufzurechnen und mir bis
spätestens zum 20 . Oktober  d . J 's . vorzulezen.

Der König!. Landrat.
I . B . :

Zimmermann.

•prrMftifdi «*
L<rnveS-G,treive -An,1.

Tgb.-Nr . Fl . 1764. Diez,  den 28. September 1917.
An die Herren Bürgermeister.

Bctr. : Ferkelschlachtungen.
Ich erinnere an meine Verfügung vom 9. September

•— Tgb.-Nr . Fl . 1635 — Kreisblatt Nr . 215 —, betreffend
Einsendung einer Liste über die wöchentlich geschlachteten
Ferkel an die Kreissleischstelle, und ersuche um deren Er¬
ledigung binnen 24 Stunden . Fehlanzeige ist jede Woche
erforderlich.

Der Vorsitzende des Kreisausschusies.

Tgb.-Nr . Fl . 1764. Diez,  den 28. September 1917.
An die Herren Bürgermeister.

Betr . : Schlachtviehaufnahme.
Ich erinnere an meine Verfügung vom 14. September —

Tgb.-Nr . Fl . 1665 — Kreisblatt Nr . 218 — und ersuche um
Einsendung der Schlachtviehaufnahineliste an die Kreis-
slnschstelle innerhalb 2 Tagen.

Der Vorsitzende des Kreisausschustes.

R. M. 4204. Berlin,  den 18. September 1917.
Betrifft: Brotversorgung von Arbeitern im Falle
einer vorübergehenden Tätigkeit außerhalb dks Kom-
mnnalvkrbandes, in dem das sie beschäftigende Werk

seine« Sih hat.
Es sind wiederholt Klagen über llnzuträglichkeiten in

der Brotversorgung solcher Arbeiter , insbesondere Monteure,
laut geworden, dre von ihrem Werke zu verübergehendcr
Tat : : ftlt außerhalb des Kommunalverbandes , in dem das
5.'cvf feinen Sitz hat , verwendet werden.

Die Versorgung mit der jedem Bersorgungsberechttgrrn
zustehenden Gründration kann freilich nicht auf Schwrerig-
keiten stoßen. Insofern haben lediglich die vom Preußischen
Landes-Getreide-Amt über den Verkehr mit Reichs-Reise«-
brotmarken erlassenen Besttmmungen (vgl. insbesondere das
Brieftelegramm vom 16. Juni 1917 — R . M . 2467 —) An¬
wendung zu finden. Den betreffenden Arbeitern (Außen.-
arbeitern ) find also für jeden Tag ihrer auswärtigen Be¬
schäftigung 5 über je 50 Gr . Gebäck lautende Reisebrot¬
marken auszuhändigen.

Der Bezug der Brotzuragen dagegen bretet Schwierig¬
keiten. Zu veren Beseitigung bestrmmen wir folgendes:

1. Für die Anerkennung eines Außenarbetters alsSchwer-
ovcr Schwerstarbeiter bleibt der Kommunalverband , rn
dem das den betreffendeil Arbeiter ständig beschäftigende
Werk seinen Sitz hat , auch ivährend der auswärtigen
Beschäftigung zuständig. Dieser Kommunalverband also
und nicht der der vorübergehenden Arbeitsstätte hat
zu entscheiden, welche Zulagen , in welcher Höhe und für
welche Zeitdauer den Außenarbertern zu gewahren find
(vgl. Rundschreiben des Herrn Präsidenten des Kriegs-
ernährungsats , betreffend Verteilung der Lebensiuiltel-
zulagcn, vom 14. Mai 1917 - C.  III . 912 - ,n Ver¬
bindung mit dem zur Ausführung ergangenen Rund¬
erlaß des Herrn Preußischen Staatskommtsfars sar
Vvlksernährung vom 31. Mar 1917 —VI a 2883 —•).

2 Von dem Kommunalverbande , der gemäß Ziffer 1
Entscheidung getroffen hat , ist eine der festgesetzten
Zulagenmenge entsprechende Anzahl Reisebrotmarken —
und zwar ohne die für die Bemessung der Grunoration
vorgcschriebene Kürzung — unmittelbar den Außeir-
arbettern auszuhändigen oder dem Werke zur Nach-
jendung an sie zu übergeben.

Im elfteren Falle ist dem Werke von dem Kommunal-
vcrbande mitzuteilen , für welche Zeitdauer der einzelne
Aklßenarbeiter mit Reisebrotmarken versehen ist.

3 Wenn eine Aenderung in der Befchäftrgung des Außcn-
arbeiters eintritt , z. B. ihm leichtere Arbeit zugewrestn
werden sollte, Ueberstunden und Nachtschichten Weg¬
fällen und dergleichen, wenn also die Grundlagen für
dre Entscheidung über die Höhe der Z'llagen sich ändern,
ferner , wenn die Außenarbeit vor Ablauf der Zert,
für die Reisebrotmarken ausgehändigt sind, endet, end¬
lich, wenn der Außenarbeiter vor dreser Zeit aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheidet, hat das Werk dem Kom-
inunalverbande , der die Entscheidung über die Zulagen
getroffen und die Reisebrotmarken ausgehändigt hat,
unverzüglich Mitteilung zu machen. In diesem Falle
hat der Kommunalverband festzusetzen, für loelche Zeit¬
dauer der Arbeiter auf Grund der ihm ausgehändigtei,
Rersebrvtmarken nunmehr als mit Brotmarken versorgt
anzusehen ist. r _
Die Komurunalverbände werden ergebenst eriucht, die

nötrgen Anordnungen zur Durchführung obiger Bestimmun¬
gen schleunigst zu treffen.

In Vertretung:
vr . Wiedenfeld.

Diez,  den 26. September 1917.
Die Herren Bürgermeister werden ersucht, die vor-

stel-enve Anordnung den in Betracht kommenvea Werken zur
Kenntnis zu bringen und etwaige Anträge aus Anerkennung
hierher vorzulegen.

Der Vorsitzende des KreiSausschusic».
I . V.:
Schön.



« ( tanntmn ^ unft . ' \
Stiftung für Taubftuinine . \

Aus dem von dein verstorbenen Landesdireltor a. D. >
Milch für daß Taubstummen -Jnstitut zu Cambecg aus-
gesetzten Legat von 10000 Mark sollen zu Ende des lausen« >
den Jahres die Zinserträgnisse der Jahre 1916 und 1917* 1234567
mit rund 600 Mark zur Verausgabung gelangen.

In dem Testament ist bestimmt, daß der Zinsertrag des >
Legats einem früheren Zögling des Taubstummen -Jnstituts j
za Camberg (männlich oder weiblich), welcher über 20 Jahre
alt ist und sich stets untadelhaft betragen hat , als Beitrag j
zur Gründung einer bürgerlichen Niederlassung oder eigenen .
Haushaltung zugcwendet werden soll..

Tie an den Landeshauptmann zu Wiesbaden zu richten-
len Bewerbungen müssen Angaben enthalten:

1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers oder der
Bewerberin , namentlich seit Entlassung aus dem Taub¬
stummen-Jnstitut zu Camberg^

2. über deren dermalige Beschäftigung,
9. über die beabsichtigte Verwendung der erbetenen Zu«

lvendung im Sinne der Stiftung.
Den Bewerbungen sind amtliche Bescheinigungen über

die seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber und
Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen, insbesondere
des letzten Arbeitsgebers beizufügen.

Ich ersuche um Einreichung von Bewerbungen mit dem
Ausügcn, daß nur solche Berücksichtigung finden können,
Weiche bis zum 31. Dezember lfd. Js . dahier ringehen.

Wiesbaden, den 19. September 1917.
Der Landeshauptmann.

Abt . Illb . Tgb.-Nr . 19219/5476.
Frankfurt a . M ., den 11. September 1917.

Betr : Beseitigung von Transportstörungen.
Verordnung.

SS. iy •cVyanbVunft*:n Mttt M, .r vu\t> \ \v>ex><w
«\U Grsiingnis bis zu einem Tlcxlyrc, beim '•» otUcftcw «* ■
dcrnder Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zud !M1 Mk.
bestraft.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der stellv. Kommandierende General:
Riedel,

_ Generalleutnant. _

J .«Nr . 11. 10656 . Diez,  den 24. September 1917.
?<n vie Herren Bürgermeisterdes Kreises.

Die Waisenpflegeld-Anforderungslisten für das zweite
Vierteljahr 1917 (1. Juli bis 30. September d. Js .) sind
nur bis spätste ns 2. Oktober  d . Js . borzulegen.
Tie Formulare sind bereits an Sie abgegangcn.

T c r T e r in i n i st g e n a u e i n gu h a l t : >l u n d d a r s
nicht überschritten  werden.

Der Landrat. j
I . V.r

Schön , Kreisdeputierter.

I. 8108. Diez,  den 26. September 1917.
An die Magistrate in Diez , Nassau und Bad EmS
und die Herren Bürgermeister der übrigen Ge«

meinden des Kreises
Tie Jahresabschlüsse der Viehversicherungsoe>eine gehen

Ihnen nach stattgefundener Prüfung in einem Eremplar
ohne Anschreiben zur Wiederaushändigung an die Vererns-
bvrständc demnächst zu.

Der König!. Landrat.
I . B. :

Zimmermann.

Auf Grund der §§ 4 und 9 b des Gesetzes über den
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 in der Fassung des
Reichsgesetzes vom 11. Dezember 1915 bestimme ich für den
nur unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehmen mit
dem Gouverneur — auch für den Befehlsbereich der Festung
Mainz:

1. Die Gemeinden sind verpflichtet , auf Anforöern
der Kriegsamtsstelle in Frankfurt a. M ., der KriegsamiS-
nebcnstclle in Siegen , der zuständigen Lrinenkommaudan-
lur oder Bahnhofskommandantur zunr Zwecke der Be- und
Entladung von Eisenbahnwagen und der An-- oder Abfuhr
von Eisenbahngütern Wagen, Pferde , Fuhrleute und Mann«
schäften an die ihnen von den genannten Behörden bezeich-
neten Orte zu stellen.

2. Halter oder Besitzer von Pferden oder Wagen ffud
verpflichtet, auf Aufforderung der Gemeindebehörde ihres
Wohnortes dieser ihr Fuhrwerk mit Kutscher, ihren Wagen
oder ihre Pferde gegen die ortsübliche Vergütung zur Ver¬
fügung zu stellen.

3. Jede männliche Person über 16 Jahre ist verpflichtet,
auf Aufforderung der Gemeindebehörde ihres Wohnortes
gegen den ortsüblichen Lohn Arbeiten zu übernehmen, welche
zur Vermeidung von Verzögerungen bei der Be- und Ent¬
ladung von Eisenbahnwagen und der An- oder -llbfuhc von
Eisenbahngütern notwendig werden.

4. Die Heranziehung (Ziffer 2 und 3) ist auch an Svnn-
und Feiertagen zulässig.

5. Die Gemeinden haben die Vergütung und den Lohn
vorzulegen und können ihrerseits die Beträge bei Anfuhren
und Beladungen von den Absendern, und bei Abfuhren
und Entladungen von den Empfängern der Güter im Vec-
waitungszwangsverfahren wieder einziehen.

6. Zeugnisse von Kreis - oder anderen beamteten Aerzten
befreien .soweit sie die Unfähigkeit zu der aufgetrageneu Ar¬
beit bescheinigen, ohne weiteres von der Verpflichtung zur
Arbeitshilfe.

7. Gegen die Heranziehung durch die Gemeinde sowie
gegen die Höhe der von der Gemeinde festzusetzenden Ver¬
gütung steht die Beschwerde zu, die keine auflchiebende Wir¬
kung hat.

lieber die Beschwerde entscheidet endgültig die für den
Wohnort des Leistungspflichtigen zuständige Gemeindeaus-
sichtsbehörde.

EchtamLttcher Teil.
Die demokratische Konferenz in Petersburg.

WTB . Petersburg,  28 . Sevt . Meldung der Pe¬
tersburger Telegraphen-Agentur . Um 5 Uhr nachmittags
wurde in dem mit roten Fahnen und Bändern geschmückten
Saal des großen städtischen Theaters in Gegenwart von
1200 aus allen Teilen Rußlands herbeigeerlten Vertretern
die demokratische Konferenz  eröffnet . Die ge¬
samte vorläufige Regierung mit Ke re ns kr an der Spitze
befand sich in der Kaiserloge und mehrere Mitglieder des
diplomatischen Korps  in einer besonderen Loge.
Der Vorsitzende des Hauptvollzugsausschnsses des Arberter-
und Soldatcnrates , T s che l d se , erklärte die Konferenz
für eröffnet und hielt eine Rede, in der er die Gründe für
die Einberufung der Konferenz und namentlich die außer¬
ordentlich schwere Lage ves Landes und die ernsteste Not-
lvcnöigkeit der Bildung einer revolutionären Regierungs¬
gewalt betonte, die allen Elementen verantwortlich wäre,
und aus die sie sich stützen konnte. Der Bvrsitzenoe des
Rates der Bauernabgeordneten , Awksentiew,  sagte : Der
Augenblick ist gekommen, in dem die Demokratie alle ihre
politische Weisheit aufbieten muß, um oie E r r u n g e n-
schuften der Revolution zu retten,  die von ei¬
ner nie wieder gut zu machenden Katastrophe bedroht ist,
wenn viese nicht jetzt beschworen wird.

WTB . Petersburg,  28 . Sept . Nach der Wahl des
Büros , das aus 33 Mitgliedern besteht, darunter Tscheidse,
Zevctelli, Awksentijew und Tschernow, ergriff Ke re ns kr.
von der Mehrzahl der Teilnehmer mit lebhaftem  L/er -
fall  empfangen , das Wort.  Er begrüßte die Konferenz
int Namen der Regierung der russischen Republik und als
Oberbefehlshaber. Er fuhr fort , da die Regierung schon auf
der Moskauer Staatskonferenz ihr Programm dargelegt
habe, gestatte er sich, nur einige Worte zur eignen Verteidi¬
gung, besonders hinsichtlich des Kornilow - Faelcs  zu
sagen. Kerenskr erklärte , er habe feit langem Nachrichten
über den sich vorbereitenden Staatsstreich gehabt und von
Tag zu Tag alle Maßnahmen getroffen , uin diesem un¬
erfreulichen Ereignis vorzubeugen. Seit der Ernennung
Koruilows zum Oberbefehlshaber habe das Hauptquartier
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VUh i . / / (•/ , ;/ / bfefctn sintert feinen cißitcn >/lV *J
ttui/itenb  Vas ftctuptquai -ticr ihm eilten ffaitj anderen aufyu-
Külißett beifuaft fjttbc.  Hlemklch lange gelt fei es ein
.(foiiwf der v.idei! Richtungen gewesen. Das Hauptquartier
r;ut*c jedes Mißgeschick an der Front dazu benutzt, sofort ein
iUrnnatum nach Petersburg zu richten. Kurz vor der Mos¬
kauer Konferenz sei der Regierung ei» neues noch stärkeres
Utiiiu .>tm,i vom Hauptguartier überreicht worden, das im
Wri rungsfalle gedroht habe, die Konferenz zum Scheitern
zu bringen . Aber die Regierung habe auch dieses Ultimatum
zurückgewiesen. Nach dem Zusammenbruch bei Riga  seien
die genannten Bestrebungen des Hauptquartiers noch ein¬
dringlicher geworden. „Die Regierung wurde sogar benach¬
richtigt , daß in Zukunft keine Umbildung des Kabinetts
ohne die Genehmigung des Hauptquartiers stattfindeu dstrse.
Als Riga gefallen war , verlangte Koruilow , daß alle Trup¬
pen des Petersburger . Militärbezirks ihm unterstellt werden
sollten. Di . Regierung verweigerte dies entschieden, da sie
voraussah . daß eine solche Maßnahme gefährliche Folgen
haben würde." Kerensrr kam dann werter auf die bereits
bekannten spätem Vorkommnisse zu sprechen und setzte
ausciieander, daß er tatkräftig und unverzüglich habe han¬
deln müssen, angesichts der plötzlichen unerwarteten Be¬
wegung der Armee des Generals Kramow gegen Petersburg.
Aus das Programm der Konferenz übergehend, erklärte
Kerenskl, die Regierung habe ihn beauftragt , auszusprechen,
daß i» diesem Augenblick mehr als jeinals das Land eine
gcyße, sehr große Anstrengung  machen müsse, ocan
die Anarchr wachse nniuäderstehlich und verbreite sich
m enormen Wellen über den ganzen Staat . Kerenski führte
ein T leg .amm aus Helsingfors an , worin die Regierung
benachrichtigt wird , daß die örtlichen revolutionären Ge¬
walten nicht erlaubten , die Wiedereröffnung des Landtags,
der aufgelöst lovrden war , zu verhindern . Die Bol ?che -
wiki  klatschten Beifall und schrien: „Bravo , sehr gut !"
Krreuski wandte sich gegen ihre Bänke und sagte: „Mit¬
bürger , jeder, der den' Vorstand noch nicht verloren hat,
wird diesen Beifall zu würdigen wissen, besonders in dem
Augenblick, wo uns die Annäherung einer deutschen
Flotte  gegen den sinnläirdischen Golf  gemeldet
wird ." Kcrenski fuhr fort : „Wenn die Regierung und das
Land die Konferenz nicht mit fester und kategorischer Stimme
sprechen hören, wird die Sache der Revolution  un-
lviderruflich verloren  sein . Das ist um so notwendiger,
als wir von der Front große Ereignisse erwarten und
nicht wissen, mit welchen Mitteln wir ihnen die Stirn
bieten sollen." Kerenski schloß seine Rede, indem er sagte:
„Ich habe bisher als Mensch gesprochen, jetzt spreche ich
als Inhaber der obersten Gewalt und erkläre von neuem,
daß jeder, der die freie russische Republik antastet , die ganze
Macht der revolutionären Regierung erfahren wird !" (Leb¬
hafter Beifall .) V lieg s m i n i ste r Gene  r a t W e r -
s cho w | f i begann seine Rede mit der Erklärung , Deutsch¬
land habe im Hinblick ans die Schwäche Rußlands versucht,
einen Sonderfrieden mit Frankreich und England zu schlie¬
ßen, indem es diesen auf Kosten Rußlands alles in Aus¬
sicht gestellt habe, dessen sie bedürfte». Die heldenhaften
Alluerien hätte » mit Entrüstung diese Vorschläge zurück-
gewresen, da sie noch unerschütterlich daran glaubten , daß
ine russische Armee trotz allem ihre Pflicht tun iverdc.
De' Minister stellte fest, die Arme : und die Flotte weigerten
sich iftcht, zu kämpfen, aber unglücklicherweise seien sie
mchl von dem Geist des Sieges beseelt, der q.lle:n Ruß¬
land retten könne. Eine der Hauptursachen dafür liege
daun , daß die Beziehungen zwischen den Soldaten und dem
Oberkommando nicht normal seien. Diese hätten sich biel-
11,« M seit dem Anfstandsversuch Kornilvws , an dem die
Partei des Oberkommandos teilgenommen habe, fühlbar
verschlechtert. Diese Partei müsse aus der Armee entfernt
und durch andre Führer ersetzt werden, deren Wahl augen¬
blicklich den Oberbefehlshaber beschäftige. Werschowski sprach
sodann vom Krieg und sagte, dieser müsse fortgesetzt wer¬
ben. bis man die feste Sicherheit habe, daß der Friede,
den so viele begehrten, ein Friede der Freiheit aller Na-
a :«>.(n j. iit Werse. Der Minister betonte sodann die Rot-
tveiN'lgait , die Mannszucht mit allen Mitteln , auch den

eine ^ eeOiitOung nicht  mir mit  Den »«« Vettel », fonocrit
ai 'cu bürijerlicften  Paiweien , mit denen die Sozialisten sich
niemals Verständigen könnten. Zeretelki,  begrüßt mit
dem Ruf : „Es lebe der Führer der Revolution !", erklärte,
cm ausschließlich sozialistisches Ministerium stft ein un-
durchführbarer Plan ; denn ein derartiges Kabinett werde
nicht lange bestehen. Anderseits müßten die bürgerlichen
Elemente auf einen Kampf gegen die Demokratie verzichten,
d-e soeben aus dem Aufstandsversuch Kornilows wesentlich
gestärkt hcrvorgegangen sei. Mithin dränge sich der Grund¬
satz der Vereinigung gebieterisch aus. — Die Sitzung schloß
um Mitternacht , Heute ist keine Sitzung , doch werden wäh¬
rend des ganzen Tages die politischen Parteien und Gruppen
geschlossen beraten.

• * •

WTB. Helsingfors,  29 - Sept . Petersburger Tele-
graphen-Agentur. Der Genemlgouverneur Heeresoff befahl,
die Türen des Landtags zu versiegeln  und ließ
einen Anschlag anhesten, in dem cs heißt: Dgr bisherig,1
Präsident des aufgelösten Landtags forderte die. bisherigen
Mitglieder auf, sich am 28. September zur Fortsetzung der
Sitzungen zn versammeln. Zum Schutze der Rechte des
finnischen Volkes, das in drei Tagen gesetzmäßige Vcertreteck
wählen soll, habe ich die Anlegung von Siegeln besohle», um
die lkngesetzmäßigkeit der Versammlung 'des Landtages zn
zeigen.

WTB . Helsingfors,  29 . Sept . Einer amtlichen Mit¬
teilung zufolge hat der Generalgouverneur befohlen, den Prä¬
sidenten und die Mitglieder oes Landtages,  die-
mit Gewalt in den aufgelösten Landtag eingedrungen sind
und dort eine Sitzung äbgehalten haben, gerichtlich zu v e r-
folgen.

WTB. Petersburg  29 - Sept . Meldung der Peters¬
burger Telegraphen-Agentur. Der M i r i t ä r g on v e r n eu r
v v n Petersburg  hat verfügt, daß jeder ohne besondere
Ermächtigung der örtlichen Behörden in der Hauptstadt ein-
tressende Reisende  mit einer Buße von 3090 Rubeln oder
3 Monaten Gefängnis belegt werden soll. Die Verfügung hat
ihre Ursache in den Verpflegungsschwierigkeiren.

Kriegsanleihe -Grohzeichnnngen.
I . Brüning »■Sohn , A.-G., Langendiebach
Provinz Oberhessen
Stadt Kiel
HeddernheimerKnpsetmerke und Süddeutsche Kabel¬

werke, A.-G- in Mannheim, und Frankfurt
Zellstosfabrik Waldhof, Mannheim-Waldhof
Bezirkssparkassc Homburg (Pfalz)
Kreisausschuß Posen
Pfälzische Pulverfabriken A.-G-, St . Ingbert
Stark -Michael u. Eo., Berlin -Frankfurt a. M.,

nebst Gesellschaft für Grubenbetrieb im Erz¬
gebirge

000 000
000 00,t
soo 006

000 00,7
000 000
500 000
000 000
150 000

1 000 000

Anzeigen.

Bekanntmachung.
Von Montag,  den l . Oktober d. Is „ ab werden iw

>imtlichen hiesigen Kolonialwarengeschästen ans je 2 Nummer-
abschnitte Nr. 6 der Lebensmittelkarte 1 Hering  abgegeben-

Freiendiez,  den 27. September 1917.
> Der Bürgermeisti -r.

Da meine Frau seit kurzem
getrennt von mir lebt, so
hafte ich für sie in keiner
Weise mehr, auch für vor-
kommende Schulden nicht.

Karl Maxeiner,
4107) Roth.

Ankauf
von Lumpen , Eisen , Alt¬
papier zum Emstamps n.

1*. Iflinning ’,
Marklstraße 69, Bad Nms.

Start ' genügt . (4337
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